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DIMITRIS BOSNAKIS – KLAUS HALLOF

Alte und neue Inschriften aus Kos III1

IV. Kaiserbriefe

25–29. Dossier mit Briefen des Kaisers Claudius.
Die folgenden fünf Fragmente gehören zu einer Reihe von mehreren großen und ca.
7–8 cm starken Platten aus weißem Marmor, auf denen Briefe des Kaisers Claudius an
die Koer aufgezeichnet waren, und zwar in chronologischer Reihenfolge, wie sich aus
Nr. 25 ergibt. Die Briefe sind in Kolumnen geschrieben. Ritzlinien begrenzen nicht
nur die einzelnen Zeilen, sondern auch die einzelnen Kolumnen rechts und links in
einem Abstand von ca. 3 cm, worauf allerdings die Zeilenenden keine besondere
Rücksicht nehmen. Nach Nr. 25 zu urteilen, waren die einzelnen Platten ca. 80 cm
hoch; über und unter den Kolumnen war freier Raum von 3,5 bzw. 4,5 cm; auch Nr. 27
zeigt unten ein vacat von 4 cm. Eine Gliederung in Kolumnen ist noch in Nr. 25. 27. 28
und 29 zu erkennen. Neben diesen sehr charakteristischen Äußerlichkeiten ist allen
Fragmenten gemeinsam die von starken Apices geprägte, unregelmäßige Schrift von
ca. 1,2 cm Höhe, bei der R und F weit über und unter die Linien ragen (bis zu 2,2 cm).
In Nr. 26 und Nr. 27 ist mehrfach im Wortinneren -vi- statt -v- geschrieben. Die
Fragmente sind, soweit bekannt, im Gebiet der Stadt Kos gefunden worden.

Die in Nr. 25 erhaltenen Briefe des Kaisers, adressiert an die Magistrate, den Rat
und das Volk von Kos, nehmen Bezug auf C. Stertinius Xenophon (Z. 19. 46. 75; vgl.
auch Nr. 26 Z. 1). Über diesen Leibarzt des Kaisers Claudius sind wir durch Erwäh-
nungen bei Tacitus, besonders aber durch zahlreiche Inschriften aus Kos gut unter-
richtet. Er ist um 10 v. Chr. geboren, war wahrscheinlich einer der koischen Gesandten
an Kaiser Tiberius im Jahre 23, als das Asylrecht des Asklepieion in Rom verhandelt
wurde (Tac. ann. 4, 14, 1–2), blieb offenbar in Rom und erhielt das Bürgerrecht durch
C. Stertinius Maximus (PIR2 S 908), cos. suff. eben dieses Jahres 23; wurde Arzt viel-

1 Teil I siehe Chiron 33, 2003, 203–262 (Dekrete Nr. 1–13; Asylieurkunden Nr. 14–19; jetzt
SEG 53, 844–848. 850–857. 860–866), Teil II Chiron 35, 2005, 219–272 (Verkauf von Priestertü-
mern, Nr. 20–24). Die Publikation dient der Vorbereitung des Corpus der Inschriften von Kos
(IG XII 4). Unser herzlicher Dank gilt erneut dem früheren und dem amtierenden Ephoros der
22. Ephorie, Dr. J. Papachristodoulou und Dr. M. Filimonos, sowie E. Brouskati. In
München haben Chr. Schuler, R. Haensch und H. Müller das Manuskript gelesen und
wertvolle Hinweise und Verbesserungen gegeben. – Ein Verzeichnis der abgekürzt zitierten Lite-
ratur befindet sich am Ende des Aufsatzes.
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leicht schon des Tiberius und Caligula, sicher des Claudius, den er auf dessen Britan-
nienfeldzug im Jahre 43 begleitete; beim Triumph mit Goldkranz und Speer ausge-
zeichnet, wurde er später am Hofe Sekretär für die griechische Korrespondenz (ab
responsis Graecis, ãpÏ tân Êllhnikân $pokrimˇtvn) und wusste seiner Heimatstadt
im Jahre 53 die immunitas zu verschaffen (Tac. ann. 12, 61). Seine Rolle bei der Ermor-
dung des Claudius im Jahre 54 ist umstritten (Tac. ann. 12, 67, 2), jedenfalls scheint er
sich unter Nero nach Kos zurückgezogen zu haben.2

Die Vermutung liegt nahe, dass eben der Bezug zu Stertinius Xenophon das Aus-
wahlkriterium war und der Leibarzt selbst die Zusammenstellung der Schriftstücke
unternahm, ja dass die Inschriften vielleicht sogar von einem Monument für ihn
selbst stammen.3 Dann ist es durchaus möglich, dass das Dossier nicht nur Briefe des
Kaisers umfasste, sondern auch andere Dokumente. Auffällig ist nämlich, dass im Ge-
gensatz zu den anderen Fragmenten in Nr. 29 die römischen Tribus angegeben sind;
falls die Rückseite original ist, so ist dieses Bruchstück mit 4 cm allerdings wesentlich
dünner als die anderen Platten. Der Briefcharakter ist jedenfalls nur für Nr. 25 und
Nr. 26 sicher erwiesen.

25. Drei Briefe des Kaisers Claudius an die Koer, 47/48 n. Chr.
Im neuen Magazin der Ephorie (inv. E 376); die Herkunft ist nicht bekannt. Platte aus
weißem Marmor, oben und unten vollständig, 0,81 h., 0,79 b., 0,067–0,07 d.; auf der
Rückseite unten zwei kleine Dübellöcher. Inschrift in drei Kolumnen I–III geschrie-
ben; col. II ist zwar vollständig, aber im unteren Teil äußerst verwittert. Buchstaben
mit starken Apices manierierter Art, zwischen vorgeritzten Linien. BH 0,015 (r 0,02,
ragt unter die Zeile); ZA 0,013. Die Kolumnen sind auf beiden Seiten durch senkrechte
Ritzlinien begrenzt.

Die Inschrift ist von Segre unter ED 147 abgebildet (tav. 43), aber eine Transkrip-
tion fehlt. Dafür steht eine Abschrift Herzogs (in Minuskeln) zur Verfügung, die
er im September 1933 im (alten) Museum von Kos genommen hat, ebenso sein alter
Abklatsch. Die Inschrift ist seitdem noch mehr verwittert. K. Buraselis hat den Stein
im Mai 1997 untersucht und einige neue Lesungen gewonnen.4 Abb. 1–6.

2 PIR2 S 913; von der älteren Literatur seien genannt: R. Herzog, HZ 125, 1922, 216–247;
H. G. Pflaum, Les carrières procuratoriennes I, 1960, 41–44 Nr. 16; Sherwin-White 144.
150. 283–285. 333; H. Devijver, Prosopographia militiarum equestrium S 79; Buraselis,
Kos 66–110 [SEG 50, 754]; É. Samama, Les médecins dans le monde grec. Sources épigraphi-
ques sur la naissance d’un corps médical, 2003, 558–561.

3 Das bekannteste Beispiel hierfür ist das Heroon des Opramoas, an dessen Wänden 70
Dokumente geschrieben sind (Neuedition durch Ch. Kokkinia, Die Opramoas-Inschrift von
Rhodiapolis, 2000), darunter 26 Briefe römischer Würdenträger und 12 kaiserliche rescripta, die
an besonders prominente Stellen gesetzt wurden.

4 Buraselis, Kos 138–139 (vgl. SEG 50, 754 auf S. 256).
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Abb. 1: Nr. 25: Gesamtaufnahme
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Abb. 2: Nr. 25: linke Kolumne
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Abb. 6: Nr. 25: rechte Kolumne
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Legit et suppl. Herzog, 17. 27–38. 40 Hallof || 48–50 idem (toŒ« toÜde iam Buraselis; tá«
te Schuler) || 62–63 ãpar]|xeiân? || 71–72 polŒ m»l]|lon Hallof || 72–74 t@« Ytaire›]|a«
Émân ¡ra« ($r@« Herzog) $eÏ ney[o÷sa« prÌ« tarax]|În Buraselis || 80 $pfirvn legit Hal-
lof (e. g. m‹te Ç òxlo« tân]| $pfirvn); ò[xlo« Herzog.

«Ti. Claudius Caesar Augustus Germanicus, trib. pot. VII, cos. IV, imp. XV, pater
patriae, censor, 5an die Magistrate, Rat und Volk von Kos. - - - 11der Frömmigkeit mir
gegenüber - - - 15[gut] gesonnen wegen - - - der ihnen eigenen - - - gegenüber meinem
Haus und dem Volk der Römer - - - 18und wegen des Arztes in meinem Gefolge und
Freundes Stertinius, eines Mannes von grenzenloser Frömmigkeit und Fürsorge um
uns, wenn ich in dem übersandten Beschluss lese und aus seinem Inhalt die beständige
Gesinnung der Stadt für mich nicht nur darin erkenne, wie ihr den heimischen Göt-
tern opfert, indem ihr ihnen öffentliche und private Dankopfer für meine Rettung ab-
stattet in weißen Festgewändern und mit Kränzen geschmückt; 29und ich habe auch
würdigend anerkannt die für die künftigen (Zeiten?) höchsten Feste, die ihr mir nach
dem Agon für die Götter eingerichtet habt im Lobpreis für die unerschütterliche
Dauer unserer Herrschaft, entsprechend den dem Volk gehörigen Privilegien, die ich
für immer schenke, 36wobei ich zusätzlich Wohltaten erfinde zum allgemeinen Nutzen
für alle die Städte, die heilige Feste für uns veranstalten. – Die Gesandten in Begleitung
von Stertinius Xenophon waren: Onymandros, Sohn des Theogenes; C. Iulius Phili-
nos. Lebt wohl.

41Ti. Claudius Caesar Augustus Germanicus, pontifex maximus, trib. pot. VIII,
cos. IV, imp. XVI, pater patriae, censor, an die Magistrate, Rat und Volk von Kos. 46Da
mich Stertinius Xenophon, mein Arzt und Freund, über die Gerusie bei Euch ins Bild
gesetzt hat und bat, dass die Mitglieder dieser Körperschaft von der Belastung im Zu-
sammenhang mit Beherbergung befreit und - - - 65die gerechtesten - - - nicht anders als
so - - -.

67Ti. Claudius Caesar Augustus Germanicus, pontifex maximus, trib. pot. VIII, cos.
IV, imp. XVI, pater patriae, censor, an die Magistrate, Rat und Volk von Kos. 71Um vie-
les lieber habe ich an euch geschrieben wegen - - - und hob hervor die immer zur Un-
ruhe neigenden politischen Clubs bei euch; zu Hilfe gerufen gegen - - - durch Sterti-
nius Xenophon, meinen Arzt und Freund und immerzu Freund des Vaterlandes - - -,
77der fürchtete, dass nicht irgendwann einmal --- die zum jetzigen Zeitpunkt besonders
starke Auseinandersetzung in eurer Stadt zur Ursache größeren Schadens werde - - -
der Armen alles - - -»

Zeilenkommentar
Der erste Brief (Z. 1–40) ist auf das Jahr 47 zu datieren: Kaiser Claudius (PIR2 C 942)
war seit 25. Januar 47 zum siebten Mal Inhaber der tribunicia potestas. Im selben Jahr
war er Censor (seit Ende April 47), zum 13., 14. und 15. Mal Imperator und zum
4. Mal Consul.

Der Brief besteht aus einer einzigen Phrase, die durch die Verben diˇkeimai und $pe-
dejˇmhn te kaÏ gegliedert ist. Die Buchstaben in col. II sind zum Teil sehr verwittert.
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2 für $rxiereŒ« mwgisto« scheint, im Gegensatz zu Z. 42 und 68, hier der Platz zu
fehlen.

6–15 Der Inhalt lässt sich nicht mehr rekonstruieren. Der Kaiser beschreibt seine
wohlwollende Gesinnung gegenüber den Koern. Sie resultiert aus bestimmten, in
Z. 15–18 genannten Tatsachen, und aus dem vertrauten Umgang mit dem aus Kos
stammenden Stertinius Xenophon. Dass in paralleler Konstruktion vor dem Arzt eine
weitere Person genannt wurde (diˇ te tÌn … Épˇrxonta), ist eher unwahrscheinlich.

20–21 Vgl. Oliver, Greek Constitutions 18 (Caligula an den Bund der Achäer,
Böoter usw., 37 n. Chr.) Z. 24–25 ögnvn ƒti o\dem›|[an Ép]erbolÎn $pel›pete tá« eå«
ãmÍ [proùym]›a« kaÏ e\sebe›a« «ich weiß, dass ihr keinen Höhepunkt auslasst für euer
Wohlwollen und eure Frömmigkeit mir gegenüber».

22–23 Vgl. IG XII 3, 176 (Oliver, Greek Constitutions 65, Hadrian an Astypalaia,
118 n. Chr.), Z. 6 ãntyxøn Émân tˆ chf›smati, ƒti …, u. ö.

26–27 Die Rettung des Kaisers ist vielleicht konkret auf die niedergeschlagene Ver-
schwörung des Asinius Gallus (PIR2 A 1228) und des Statilius Taurus Corvinus (PIR2

S 822) aus dem Jahre 46 zu beziehen. Buraselis, Kos 138 denkt dagegen an die sieg-
reiche Rückkehr des Kaisers vom Britannienfeldzug im Jahre 43. Auf einen nach die-
sem Triumph vom Athletenverein ihm überbrachten Goldkranz geht der Kaiser in
einem Schreiben aus dem Jahre 46 ein (Oliver, Greek Constitutions 27, Z. 12–14: tÌn
pem[f]ùwnt[a mo]i Éf# Émân ãpÏ tÕ kat@ Bretannân ne›k> xry|soÜn s[tw]f[a]non
Łdwv« ölabon s÷mbolon periwxonta tá« Émetw|ra« prfi« me e\sebe›a«).

28 Das Tragen von Kränzen und weißen Gewändern ist ein Privileg, das einigen
Priestern in Kos eingeräumt wird; bei der Ausschreibung für den Verkauf des Priester-
tums der Nike (Segre, ED 89, 1. Jh. v. Chr.) heißt es Z. 12: [l]eyximon›tv dÍ di@ b›oy;
vgl. die von H.-U. Wiemer, Chiron 33, 2003, 286 gesammelten Belege. Bei den
dhmfisia kaÏ údia xarist‹ria für Claudius scheint es demgegenüber so gewesen zu
sein, dass die gesamte beteiligte Bürgerschaft Kränze und weiße Kleidung trug.

29 Vgl. Oliver, Greek Constitutions 28 (Claudius an den Athletenverein, 47
n. Chr.), Z. 25–26 Ém»« mÍn tá« prÌ« a\toŒ« (scil. $gâna«) e\xarist›a« $pedejˇmhn.

30 Zu den Festmärkten und dem später synonymen Gebrauch von panhg÷rei«
und $gâne« vgl. M. Wörrle, Stadt und Fest im kaiserzeitlichen Kleinasien, 1988,
209–210. Die Ergänzung von panhg÷rei« vor Åe]|rˇ« in Z. 37 ist nicht ganz sicher,
doch mag auf eine Wendung im Edikt des Proconsuls C. Popillius Carus Pedo verwie-
sen werden, Syll.3 867 (I.Ephesos I a, 24), Z. 6–8 Åe[r@«] | nom›sai t@« Łmwra« tá«
p[a]nh[g÷rev«] | tân [rte[mis›vn].

32–33 Vgl. Oliver, Greek Constitutions 34 (Nero an Rhodos, 55 n. Chr.), Z. 16
ÉpÍr tá« ãn tÕ Łgemon›< diamoná«.

36 Zu prosejeyr›skvn vgl. die Resolutionsklausel in dem Testament des [M. Va-
ri]nius Rebilus aus Thasos, SEG 18, 350 (1. Jh. v. Chr.), Z. 4–7: t@« mÍn tim@« kaÏ
[dvre@« t@« doùe›|sa« R̂eb]›lvi kyr›a« eÚnai kaÏ beb[a›]oy« kaÏ ãˇn | [tin# ¡l]lhn
proseje÷rvmen pr[os]epichf›sasùa[i | öt]i diafylˇssein. – Die Ergänzung pr[Ì«
tÌ koinÌn] ãpi|t‹deion ist unsicher.
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38–39 oÅ sŒn Stertin›vi Jenofânti verweist nochmals auf die herausragende Rolle
des Leibarztes bei der Erlangung kaiserlicher Verlautbarungen für die Stadt Kos.
Der Zugang zum Kaiser bildete auch für die Bittschriften aus dem 3. Jh. n. Chr. die
entscheidende Hürde, und hier wie dort sind es Personen am kaiserlichen Hof ge-
wesen, die die Türen öffneten.5

39–40 Im Unterschied zu der elfköpfigen Delegation in Nr. 26 sind hier nur zwei
Gesandte genannt, beide sonst nicht weiter bezeugt. Zur Form FileÖno« vgl. Nr. 26
Z. 2, wo allerdings die Ergänzung [G. #Io÷|l]io« ausscheidet, da es sich dort um den
Onkel Xenophons handelt.

40 Für örrvsùe, dessen Ergänzung Nr. 26 Z. 9 empfiehlt, ist genügend Platz vor-
handen.

Der zweite Brief (Z. 41–66) stammt aus dem Jahr 48: Claudius war seit dem 25. Januar 48
zum achten Mal Inhaber der tribunicia potestas, im Jahre 48–49 zum 16. Mal Imperator.

Die epigraphischen Quellen zur koischen Gerusie hat nach Sherwin-White
222–223 Buraselis, Kos 112–115 erneut behandelt. Die frühesten Belege stammen
aus augusteischer Zeit. Es handelt sich meist um Ehreninschriften für verdiente Mit-
bürger. Wie in anderen Städten lag bei der Gerusie in Kos eine Art Aufsicht über das
Gymnasium, und die Vermutung drängt sich auf, dass in den beiden Verzeichnissen
derjenigen, die Zugang zu der Ältesten-Palästra haben (o¬de eåsálùon ã« t@n presby-
tik@n pala›stran, PH 46 und Segre, ED 228, aus spätclaudischer bzw. flavischer
Zeit), Mitglieder der Gerusie erfasst sind. Es gab offenbar eine eigene Palästra für die
«Alten Herren», die Angehörigen der lokalen Elite.

49 Im Briefdossier aus Ephesos (SEG 43, 757–772) ist ein Schreiben eines Statt-
halters, gerichtet an tâi] syst‹mati [tân pr]esbytwrvn (SEG 43, 763), und auch
M. Agrippa verwendet im Zusammenhang mit der Gerusie von Argos das Wort ‹Kör-
perschaft› (tÌ s÷sthma, Oliver, Greek Constitutions 3 Z. 4).

50 ãnfixlhsi« ist gleichsam ein «Leitmotiv» von Eingaben an die Kaiser.6 Die Befrei-
ung von Einquartierungen (jen›ai) römischer Amtsträger war ein begehrtes Privileg,
das in Kos den Käufern verschiedener Priestertümer gewährt wurde; vgl. D. Hennig,
Chiron 27, 1997, 364–365; H.-U. Wiemer, Chiron 33, 2003, 290.

Der dritte Brief (Z. 67–80) stammt ebenfalls aus dem Jahr 48; die Titulatur ist dieselbe
wie Z. 41–45.

73 ¡ra« als Partizip (von aúrv) zuerst von Buraselis erkannt.
73–74 (tarax‹), und Z. 78 (stˇsi«) auch im Brief des Claudius nach Alexandria

aus dem Jahre 41 n. Chr.: Oliver, Greek Constitutions 19, Z. 73: tá« dÍ prÌ« #Ioy-
da›oy« taraxá« kaÏ stˇsev« … aútioi.

5 Vgl. P. Herrmann, Hilferufe aus römischen Provinzen. Ein Aspekt der Krise des römi-
schen Reiches im 3. Jhdt. n. Chr., 1990, 53.

6 Ebd. 42.
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78 Die Rede ist von innerstädtischen Auseinandersetzungen, die den Frieden in der
Stadt gefährdeten und den Patriotismus (filfipatri«) Xenophons auf den Plan riefen;
das wiederum hatte ein kaiserliches Einschreiten zur Folge, dessen Art und Wirkung
unklar bleiben. Ebenso wenig werden die beteiligten Kräfte deutlich. Buraselis’
Ergänzung Ytaire›]a« ist eine attraktive Vermutung, wenngleich über solche Clubs in
Kos sonst nichts bekannt ist.

Die drei Briefe des Kaisers aus den Jahren 47 und 48 betreffen innerkoische Angele-
genheiten: Im ersten Brief bestätigt er die zu seinen Ehren in Kos eingerichtete
«höchste» Panegyris und verspricht, ihre Durchführung durch e\erges›ai zu unter-
stützen. Im zweiten Brief geht es um Privilegien für die Gerusie in Kos. Der dritte Brief
hat Auseinandersetzungen innerhalb der Gemeinde von Kos zum Inhalt. Jedesmal
dient Stertinius Xenophon als Vermittler bzw. Referent, und er liefert ein Muster-
beispiel dafür, wie sich der Status einer griechischen Polis durch solche persönliche
Beziehungen zum Kaiserhof ändern konnte. Unter Tiberius scheint Kos eine civitas
libera gewesen zu sein, unter Claudius erhielt sie die Steuerfreiheit (immunitas, Tac.
ann. 12, 61, 2), allerdings erst im Jahre 53 n. Chr., obwohl Xenophon ja spätestens seit
dem Britannienfeldzug von 43 zum engeren Kreis am Hofe des Claudius gehörte. Die
drei Briefe beleuchten die Situation der Stadt auf dem Weg zu dem höchsten Privileg,
fünf Jahre vor dessen Erteilung. Die ersten Wohltaten der kaiserlichen Gnadensonne
sind auf die Insel niedergegangen: Die Stadt hat öffentliche und private Dankopfer für
den Kaiser veranstaltet (Z. 26–28) und zukünftige Prozessionen im Rahmen der bis-
her gewährten Privilegien (dvrea› Z. 35; man wird vor allem an finanzielle Zuwen-
dungen denken) in Aussicht gestellt (Z. 29–32), wobei sie sich darin nicht verrechnet
hat, dass der Kaiser dieses Vorhaben durch neue Zuwendungen unterstützen wird
(Z. 36–38). Auch im nächsten Brief geht es um Privilegien, diesmal für die in der
Gerusie versammelten Eliten der Stadt. Bemerkenswert ist hierbei, dass der Status
einer civitas libera – wenn denn Kos diesen hatte – die Bürger nicht vor Einquartie-
rung verschonte.

Man darf vermuten, dass auch im dritten Brief der innerstädtische Konflikt, der
ja ökonomische Ursachen zu haben scheint (vgl. die Z. 80 genannten ¡poroi), durch
neuerliche Privilegien gemildert bzw. gelöst wurde. Die kaiserliche Verwaltung ist also
durchaus bedächtig mit der Verteilung von Wohltaten umgegangen, und diese Er-
kenntnis mag die verzerrte Darstellung des Tacitus relativieren, der senile Kaiser habe
mit all seiner antiquarischen Gelehrsamkeit nicht verschleiern können und wollen,
dass er nicht aus nachvollziehbaren Gründen, sondern in gewohnter Freigiebigkeit
nur einem Günstling zuliebe die immunitas verlieh (facilitate solita quod uni concesse-
rat, nullis extrinsecus adiumentis velavit).

Aus dem genannten Zeitraum 47/8 ist bislang nur ein weiterer Brief des Kaisers
bekannt, an den Verein der Dionysischen Techniten in Milet (Milet I 3, 156; Oliver,
Greek Constitutions 29).
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26. Zwei weitere Briefe des Kaisers Claudius, Jahr unbekannt.
Ringsum gebrochene Platte aus bläulichem Marmor, 0,23 h., 0,325 b., 0,08 d. Von uns
im Jahre 2002 an einem Haus im Zentrum der Stadt an der [pello÷-Straße vermau-
ert gefunden und in das Neue Magazin der Ephorie gebracht (Inv. Nr. E 345). Schrift
mit starken Apices, zwischen vorgeritzten Linien. BH 0,01–0,012 (r, f 0,017); ZA 0,01.
Abb. 7.

[- - -- - - - - - - - - oÅ dÍ sŒn Stertin›vi]
sub Imp. Claudio [J]enofânti presbe÷onte« Òsan· [Kla÷]-

[d]io« FileÖno«, Kla÷dio« KleØnym[o«],
[K]la÷dio« ^Hrˇkleito«, Kla÷dio« [Jeno]-
[f]ân, NØinio« [ristfidamo«, Kla÷[dio«]

5 Ueogwnh«, ¡ndre« tân par# ÉmeÖ[n e\]-
logoymwnv« prØitvn, Kla÷di[o« …]-
rio«, Kla÷dio« ZØipyro«, Loyk›l[lio« ?Te]-
le÷ta«, Fˇnnio« Lvire›ka«, Mwn[yllo«]
Men÷lloy toÜ #Iˇsono«. vac. örrvs[ùe].

10 [Tib]wrio« Kla÷dio« KaÖsar Sebas[tÌ« Ger]-
[manikfi«, $rxiere÷]«, dhmarx[iká« ãjoys›a«]
[tÌ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -]

Supplevimus, 5–6 Buraselis.

Erhalten ist der Schluss eines Briefes des Kaisers (Z. 1–9), in dem die Mitglieder der
koischen Gesandtschaft genannt sind, und der Beginn eines weiteren mit der Titulatur
des Kaisers (Z. 10–12), in der allerdings die für die Datierung relevante Ziffer der tri-
bunicia potestas fehlt. Das Stück passt definitiv nicht an die linke Kolumne von Nr. 25
an, da Schrift und Zeilenabstand deutlich kleiner sind.

Von den elf Mitgliedern der Gesandtschaft an den Kaiser wird Z. 1–5 eine Gruppe
hervorgehoben als «Männer aus dem Kreis der bei Euch anerkanntermaßen Ersten».
Bei diesen prvte÷onte«7 handelt es sich ausschließlich um Verwandte und Freunde
des Stertinius Xenophon, wie aus dem folgenden Stemma hervorgeht:8

Jenofân (Asklepiade)

Kla÷dio« ^Hrˇkleito«ÜKlayd›a ^HdeÖa Tib. Kla÷dio« FilÖno«

G. Stert›nio« JenofânÜBaib›a R̂oyf›na Tib. Kl. KleØnymo«ÜKl. Fo›bh Tib. Kl. Jenofân

7 Zu diesen Eliten vgl. zuletzt P. M. Nigdelis – G. A. Souris, [nù÷pato« lwgei· ãna di-
ˇtagma tân a\tokratorikân xrfinvn gi@ tÌ gymnˇsio tá« Bero›a«, 2005, 49–51.

8 Nach Buraselis, Kos 92; vgl. PIR2 C, p. 232.



Alte und neue Inschriften aus Kos III 219

1–2 Tib. Kl. Jenofânto« yÅÌ« FilÖno«, Xenophons Onkel mütterlicherseits
(PIR2 C 959).

2 Tib. Kl. KleØnymo«, Bruder des Xenophon (PIR2 C 840).
3 ^Hrˇkleito«, Vater des Xenophon; neu ist, dass auch er das römische Bürgerrecht

erhalten hatte.
3–4 Tib. Kl. Tiber›oy yÅÌ« Jenofân, Sohn des Z. 1–2 genannten Onkels (PIR2 C

1053).
4 L. NØnio« [ristfidamo«, Nachfolger Xenophons in einigen seiner Priesterämter,

wird in der Inschrift Maiuri, NS 462 als presbe÷sa« pollˇki« dvre@n ÉpÍr t»«
patr›do« ã« R̂Øman potÏ tÌ« SebastÌ« kaÏ t@n s÷nklhton geehrt.

4–5 Tib. Kla÷dio« Ueygwnh« gehört, wie auch Tib. Kla÷dio« ZØpyro« (Z. 7), zu
den Mitgliedern der presbytikÎ pala›stra (Segre, ED 228 Z. 24. 25–26).

Auffällig ist der falsche Diphthong -vi- in Z. 4. 6 und 8; derselbe begegnet in Nr. 27.9

27. Unten vollständige, sonst gebrochene Platte aus Marmor, 0,25 h., 0,18 b., 0,07 d.
Von Herzog in einem Haus im ehemaligen türkischen Stadtteil Aspa (im Gebiet der
Agora) vermauert gefunden im Jahre 1902 (inv. W 7); stammte nach Aussage des Be-
sitzers aus dem Brunnen seines Gartens. BH 0,012–0,015 (r, f 0,02); ZA 0,01.

Unediert (erwähnt von Buraselis, Kos 17 Anm. 44). Eine Abschrift von Herzog
findet sich in seinem Tagebuch III. Sein Abklatsch ist noch vorhanden und wurde von
uns nachverglichen. Abb. 8.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
sub Imp. Claudio - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -IMH- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -ONTATE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ON ãj ìn - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Iparela- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5 [bo- - - - - - - - - - - - - - - - symm]ax›a« L- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -a toŒ« PA °O- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[- - - - - - - - - - - - - - - R̂]vima›oy« tân SO- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -e« Miùridˇtoy PO- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - ãf# oë« Épo- NV- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

vacat 0,04

Supplevimus || 3 in rasura scriptus || 6–7 toŒ« pa[ragenomwnoy« eå« Kâ R̂]vima›oy«?

9 Vgl. Threatte I 365–367; es ist bemerkenswert, dass dieses Phänomen in den attischen In-
schriften auf Grabinschriften und private Weihungen beschränkt bleibt, mit einer Ausnahme:
die Kaiserbriefe Oliver, Greek Constitutions 184, Fr. C 15, D 2 (Marcus Aurelius, 174/5) und
210 Z. 119 (Commodus, 183 oder 184).
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Abb. 7

Abb. 8
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Das Bruchstück zeigt dieselben senkrechten Ritzlinien vor und hinter den einzelnen
Kolumnen wie Nr. 25. Mit Nr. 26 hat es den falschen Diphthong -vi- gemeinsam
(Z. 7). Es gehört mit Sicherheit zu dem Claudius-Dossier.

Vom Inhalt lässt sich nur soviel erkennen, dass von der Zeit des 1. Mithridatischen
Krieges (89–85 v. Chr.) die Rede war.10 Bekannt ist, dass Mithridates auf seinem Feld-
zug gegen Rhodos im Herbst 88 in Kos «freudig» empfangen wurde (K”vn a\tÌn
$smwnv« dexomwnvn, App. Mithr. 4, 23; vgl. Jos. ant. 14, 110–113) und dass man ihm
Gelder auslieferte, die die ägyptische Königin Kleopatra und die Juden Kleinasiens
dort deponiert hatten. Angesichts der tatsächlichen Machtverhältnisse wird sich da-
rüber niemand wundern. Einige Monate zuvor jedoch, als der berüchtigte «Blutbefehl
von Ephesos» erging und Tausende von Italikern an einem Tag umgebracht wurden,
hat die Stadt ihre römischen und italischen Mitbewohner in das Asklepieion bringen
und ihnen den Schutz des Asyls angedeihen lassen. Dieses Verdienst kam lange Zeit
später, im Jahre 23 n. Chr., erfolgreich in Rom zur Sprache, als es darum ging, dass der
Senat das Asylrecht des Heiligtums bestätigte.11 Dass dies keine reine Erfindung spä-
terer Geschichtsrevision ist, beweist die Tatsache, dass die Insel ihren Status als civitas
libera offenbar niemals verlor12 und dass sie sich bereits 86/5 der römischen Flotte des
Lucullus anschloss (Plut. Lucull. 3, 3), als der Krieg mit Mithridates noch längst nicht
entschieden war.13

Die wenigen Reste der Inschrift lassen kein Urteil darüber zu, ob ein dem Wortlaut
bei Tacitus vergleichbarer griechischer Text hier vorliegen könnte. Es steht auch nicht
fest, ob es sich um einen Brief oder ein Aktenstück handelt.

28. Überall gebrochenes Fragment aus weißem Marmor, 0,07 h., 0,155 b., 0,02 d.; ge-
funden bei der sog. Casa Romana im Stadtteil [mygdalØna«, jetzt im Neuen Magazin
der Ephorie. BH 0,013 (r 0,02); ZA 0,008.

Wir haben die von Segre, ED 125 mit Photo tav. 35 edierte Inschrift nachvergli-
chen. Abb. 9.

10 Vgl. Sherwin-White 137–138; Buraselis, Kos 15–18. 122–125.
11 Tac. ann. 4, 14, 2: neben dem unbestreitbaren Alter des Heiligtums gab es noch ein meritum

ex loco: nam cives Romanos templo Aesculapii induxerant, cum iussu regis Mithridatis apud cunctas
Asias insulas et urbes trucidarentur.

12 Sherwin-White 139–140.
13 Auf diese Ereignisse ist die Ehreninschrift aus Patara für den strathgfi« des Lykischen

Bundes Krinolaos zu beziehen (SEG 45, 1825), parafylˇjanta dÍ kaÏ tÎn KØvn pfilin, was
vielleicht nur ein Patroullieren vor der Küste von Kos meint, vielleicht aber auch den aktiven
Schutz der Stadt zusätzlich durch die mit Rhodos verbündeten Truppen des Lykischen Bundes.
Zum historischen Hintergrund vgl. auch Buraselis, Kos 151–153.
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
aet. Imp. Claudii - - - - - - - - - - - - - - - - - AFE- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - fylattoy- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - ãleyùer›an vac. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[- - - - - - - - - - - tÌ] ÅerÌn toÜ ùe- vac. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5 [oÜ- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -] E- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2–3 [dia]fylˇttoy|[si - - - - tÎn] ãleyùer›an (scil. R̂vmaÖoi) Segre || 6 E vestigia legit Hallof.

Es ist Segre entgangen, dass auch dieses Fragment die Reste zweier Kolumnen ent-
hält. Auch die Buchstabenformen machen es wahrscheinlich, dass es zum Claudius-
Dossier gehört. Der Inhalt bleibt dunkel. Z. 4–5 hatte Segre an einen Kaisertempel
gedacht.

29. Überall gebrochenes Fragment einer Platte aus weißem Marmor, 0,23 h., 0,215 b.,
0,04 d., auf der Rückseite fein scharriert; gefunden bei der sog. Casa Romana im Stadt-
teil [mygdalØna«, jetzt im Magazin im Kastro. BH 0,012 (r 0,022); ZA 0,008–0,012.

Ed. Segre, ED 126 mit Photo tav. 35. Von uns nachverglichen. Abb. 10.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
aet. Imp. Claudii - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . °- - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -toy Kr›s[poy]
- - - - - - - - - - - - - - - rasura
[- - - - - - - - - - [rke]s›la toÜ Leyk[›oy]

5 [- - - - - - - - - - - - - - B]oyiltin›a Oye[.]–
[- - - - - - - - - - - - Sem]prvn›oy, Mˇrkoy M- - - - - - - - - - - - - -
[- - - - - - - - - - - - - - - - S]wjtoy [fran›– E- - - - - - - - - - - - - -
[oy - - - - - - - - - - - - - G]a˝oy #Ioyl›o[y]
[- - - - - - - - - - - Kloystoy]min›a M[…]

10 [- - - - - - - - - - - - - - - Ga˝o]y #Ioy[l›oy]
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Suppl. Segre, 2. 5. 9. 10 Hallof || 9 debuisset Kloystoy]m›na.

Segre dachte an eine Liste römischer Namen im Genetiv, deren Anlass ihm unklar
war. Aber der Name des [rkes›la (Z. 4) ist eindeutig ein griechischer. Es ist Segre
ferner entgangen, dass zweimal die Tribus angegeben ist: Voltinia (Z. 5)14 und Clustu-
mina, wie es scheint (Z. 9), was in den Inschriften von Kos eher selten geschieht,
s. unten Nr. 30 zu Z. 6. Die Namen in Z. 4 deuten darauf hin, dass es sich um Koer (mit

14 ]O°ILTINBAO°E[ Segre, mit der Annahme eines cognomens #Ilt›nba. Sowohl die
Form O\ltin›a als auch Boyltin›a sind überliefert; das überflüssige i nach oy ist vergleichbar mit
dem falschen -vi- in Nr. 26 und 27.
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römischem Bürgerrecht) handelt; Afranii (Z. 7) sind allerdings bislang aus Kos nicht
bekannt.

Fraglich ist die Zugehörigkeit zum Dossier der Claudius-Briefe. Dafür sprechen die
Anordnung in zwei Kolumnen und die Buchstabenformen, dagegen die geringe Dicke
der Marmorplatte und der Casus, in dem die Personen stehen. Die koischen Gesand-
ten an den Kaiser stehen in Nr. 25 Z. 39–40 und Nr. 26 Z. 1–9 im Nominativ und ohne
Angabe der Tribus.

V. Inschriften der Kaiserzeit

30. Denkmal für ein munus gladiatorium,15 1. Jh. n. Chr.
Dicke rechteckige Platte aus weißem Marmor mit leichten Beschädigungen an den
Kanten oben und unten, 0,89 h., 1,43 b., 0,305–0,355 d.; auf der Oberseite zur linken
Kante hin zwei rechteckige Dübellöcher (2,4 × 1,7 × 1,3 bzw. 5,5 × 5,5 × 2 cm); die Vor-
derseite ist leicht zerkratzt; auf ihr befinden sich links und rechts flache Reliefs von
Gladiatorenwaffen. Die Inschrift wurde 2003 durch Zufall von einem Arbeiter der
Ephorie in der weiteren Umgebung des Asklepieions in der Flur Ampˇbrh« entdeckt,16

wo sie als Abfall am Hang eines Hügels lag. Sie befindet sich jetzt im neuen Magazin
der Ephorie (inv. E 362). Schrift mit starken Apices. BH 0,037–0,043; ZA 0,04–0,045.
Abb. 11.

s. I a. monomˇxvn eåkositriân
xvr Ï toÜ xarisùwn to« tÕ pfilei monomˇ[xoy]

tân sfagwntvn ãn taÖ«
doùe›sai« filodoj›ai« ÉpÌ

5 Loyk›oy Kossein›oy Loyk›-
oy yÅoÜ Falwrna Kleymen›da
kaÏ tá« ùygatrÌ« a\toÜ Kos-
sein›a« Parmen›do«.

«(Denkmal) für dreiundzwanzig Gladiatoren ohne den von der Stadt begnadig-
ten Gladiator, die niedergemacht worden sind in den von L. Cossinius L. f. Kleu-
menidas aus der Tribus Falerna und seiner Tochter Cossinia Parmenis gegebenen
Spielen.»

Gladiatorenspiele und Tierkämpfe sind auf Kos mehrfach inschriftlich und archäo-
logisch bezeugt. Zu den Zeugnissen (Mosaiken, Grabreliefs, Inschriften), die schon

15 Grundlegend Robert, mit Nachträgen in Hellenica III, 112–150; V, 77–99; VII, 126–151;
VIII, 39–72. Aus neuerer Zeit: A. Rizakis, BCH 108, 1984, 533–548 (SEG 34, 341–348);
I. A. Papapostolou, BCH 113, 1989, 351–401 (SEG 39, 406–409); P. M. Nigdelis – L. Ste-
fani, Tekmeria 5, 2000, 88–99 (SEG 50, 578–583).

16 In diesem Gebiet sind bisher nur sporadisch römische Gräber gefunden worden.
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L. Robert17 bekannt waren, sind inzwischen hinzugekommen: ein Grabaltar mit Re-
lief und Epigramm18 und ein Mosaik mit der Darstellung von Tierkämpfen,19 das zur
Dekoration eines Hauses auf der antiken Agora gehörte. Freilich sind alle diese Funde
kaiserzeitlich, die meisten stammen aus dem 2. Jh. und später.

Das neue Monument gehört, nach den Formen der Schrift und den Namen zu ur-
teilen, allerdings bereits in das 1. Jh. n. Chr., vielleicht sogar noch vor die Mitte des-
selben. Es stellt somit ein sehr frühes Zeugnis für Gladiatorenspiele im griechischen
Osten dar, Ausdruck des Grades, den die Romanisierung der Gesellschaft damals be-
reits erreicht hatte. Es gab eine große Gemeinde von italischen negotiatores, die nach
dem Zeugnis einer neuen Grabinschrift bereits zu Beginn des 2. Jh. auf der Insel
wohnten.20 Schon früh nahmen römische Familien am öffentlichen Leben von Kos
teil, z.B. als Mitglieder der presbytikÎ pala›stra (Segre, ED 228 und ED 240), und
bekleideten Ämter. Umgekehrt finden sich in den Inschriften sehr früh schon Koer,
die das römische Bürgerrecht erhalten haben.21

Zeilenkommentar
1 Am Beginn fehlt mnáma oder Épfimnhma (vgl. Robert 57–58 zu Inschriften des

Typs mnáma monomˇxvn tân doùwntvn ÉpÌ toÜ deÖno«).22 Das Wort stand wohl auf
einer separaten Deckplatte.

Die Inschrift gibt zwar genau die Zahl der beteiligten Gladiatoren an, nicht aber die
Dauer der Spiele. Allgemein ist aus anderen Dokumenten bekannt, dass bei solchen
Veranstaltungen die Zahl der Paare zwischen 12 und 50 lag und dass täglich etwa vier
bis fünf Paare kämpften (Robert 282–283). Die Zahl der Kämpfe wurde gleichmäßig
auf die Spieltage verteilt. Der Veranstalter der Spiele in Kos ließ offenbar je sechs Paare
in vier Tagen bzw. je vier Paare in sechs Tagen gegeneinander antreten, und zwar nicht
zu einem Scheinkampf, sondern ãpÏ $potfimoi«, in Kämpfen «bis zum Ende», auf

17 Robert 189–192 Nr. 185–191 (Nr. 189 = Pfuhl – Möbius, Ostgriech. Grabliefs II 1233,
Taf. 185); ein weiteres Relief ohne Inschrift bei Pfuhl – Möbius II 1234, Taf. 185. – Die Gladia-
torenmosaiken sind jetzt ausführlich publiziert von L. M. de Matteis, Mosaici di Cos dagli
scavi delle missioni Italiane e Tedesche, 2004, 33–53 Nr. 1, Tavv. II–XIII und Tav. B (Nachzeich-
nung; vgl. SEG 54, 791).

18 Th. Karabelias, in: Istor›a th« Kv 133–140 mit Abb.; vgl. SEG 47, 1285.
19 Erwähnt von E. Serklou, AD 48, 1993, B 2 [1997], 547.
20 Das Grabrelief (inv. E 199) mit der Inschrift Mˇrra Leyk›oy | R̂vma›a aus dem Beginn des

2. Jh. v. Chr. (der Name der Frau steht in rasura) wird publiziert von D. Bosnakis, Anwkdote«
epigrafw« KØ I, 2008, 28–29 Nr. 14, Taf. 5.

21 Beispielhaft dafür soll die bekannte Liste der jährlich amtierenden Apollon-Priester von
Halasarna genannt sein (R. Herzog, Sb Berlin 1901, 483–492 Nr. 4; das einleitende Dekret:
Syll.3 793; LSCG 174), in der der erste römische Bürger an 17. Stelle (M»rko« Sùwnio« Leyk›oy
y(Å)fi(«), nach traditioneller Datierung 14 v. Chr.), der erste Grieche mit römischem Bürgerrecht
an 16. Stelle erscheint (Gˇ=o« #Io÷lio« E\arˇtoy yÅÌ« E\ˇrato«, 12 v. Chr.).

22 Aus Kos selbst stammt die Inschrift PH 141 (Robert 189 Nr. 185) mit dem Beginn:
famil›a monomˇxvn kaÏ Épfimnhma kynhges›vn toÜ deÖno«, 3. Jh. v. Chr.
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Leben und Tod, in denen jeweils einer der Gegner tot auf dem Platz blieb (Robert
258–261).

2 Die Zeile ist enger geschrieben und ragt über den linken Rand hinaus; wie auch
die Rasur zeigt, ist sie später verändert worden: der Steinmetz hat wohl das zunächst
vergessene toÜ nachgetragen.

Der Ausdruck xarisùwnto« tÕ pfilei ist epigraphisch nicht belegt. Es soll damit
vielleicht ausgedrückt werden, dass einer der Besiegten das Gefallen der Zuschauer er-
rang und so dem Tod entkam, es sich dabei aber nicht um eine förmliche Begnadigung
(missio) handelte, um die der besiegte Gladiator mit gesenkten Waffen und erhobe-
nem Arm bitten musste und auf die er nach tapferem Kampf hoffen durfte. Wenn er
sie erhielt, wurde er weggeschickt: missus, $pel÷ùh, oder gar im besten Fall vom wei-
teren Auftreten in der Arena überhaupt befreit: $pel÷ùh | öjv | lo÷doy, wie es eben
auf einem Gladiatorenmonument aus Kos heißt, das sich jetzt in Triest befindet.23

3 Wenn keine Begnadigung gewährt war, wurde der besiegte Gladiator in der Arena
niedergemacht, wofür oft das Verbum sfˇzein «schlachten» steht; vgl. sfagwntvn
[te]ssˇrvn (Robert 187–188 Nr. 182), ãsfˇgh (186 Nr. 180) usw. Die hohe Zahl der
getöten Gladiatoren in den Spielen auf Kos ist in ihrer grausamen Realität erschre-
ckend. Bereits Kaiser Augustus fühlte sich genötigt, solche Spiele zu verbieten, in de-
nen Begnadigungen von vornherein ausgeschlossen waren (Suet. Aug. 45, 3).

4 Robert 278–280 hat die zahlreichen Belege für die Übersetzung des lat. Wortes
munus durch griech. filotim›a / filodoj›a gesammelt; als Latinismen sind auch die
Ausdrücke didfinai monomax›an (gladiatorium dare) oder filodoj›ai doùeÖsai ÉpÌ toÜ
deÖno« (munera data ab …) zu verstehen.

5–6 Die gens Cossinia ist auf Kos gut bezeugt.24 Man weiß, dass sie aus Tibur
stammt und bereits im 2. Jh. v. Chr. in Kampanien (Puteoli) beheimatet war.25 Mit
dem Praenomen Lucius tritt in der frühen Kaiserzeit aus Kos besonders L. Cossinius
L. f. Bassus, Priester des Asklepios und der Hygieia26 sowie Ehrensohn des d»mo« der
Insel Leros, hervor.27 Ein anderer L. Cossinius Apollonius gehörte nach der Mitte
des 1. Jh. n. Chr. zu den Mitgliedern der presbytikÎ pala›stra (Segre, ED 228
Z. 31–32), und dieser hat mit dem Veranstalter der Gladiatorenspiele gemeinsam, dass
er einen griechischen Namen trägt; beide haben also das römische Bürgerrecht durch
einen L. Cossinius erhalten.

23 PH 138; Robert 189 Nr. 186; zuletzt L. Zenarola, AMSI 49, 2001, 129–142 (SEG 52, 793;
An.Ép. 2002, 1367). Vgl. TAM V 2, 1039: E¾grammo«· oíto« $pel÷ùh öjv lo÷doy.

24 Sherwin-White 252 Anm. 182.
25 Vgl. J. Hatzfeld, Les trafiquants Italiens dans l’Orient héllenique, 1919, 389–390; zuletzt

M.-Th. Couilloud, Les monuments funéraires de Rhénée, 1974, 331.
26 Segre, EV 26 (Mitte 1. Jh. n. Chr.): [Ç d»mo« ãte›masen | tÌn me]monarxhkfit[a tÌ de÷|te-

ro]n Le÷kion Koss[›nion | Leyk›]oy yÅÌn Bˇss[on, Åerá [s|klapioÜ kaÏ °̂]g[ie›a« - -]
27 PH 130 (IGR IV 1061); Segre, EV 206 für die Mutter Leyk›oy Kos[si]|n›oy Leyk›oy yÅoÜ

Bˇsso[y, | t]oÜ LerianoÜ dˇmoy yÅoÜ, | filoka›saro«, Åerwv« [skla|pioÜ Ka›saro« (= Nero).
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L. Cossinius Kleymen›da« scheint allerdings zum Zeitpunkt der von ihm veranstal-
teten munera kein öffentliches Amt bekleidet zu haben; jedenfalls schweigt die In-
schrift hierüber. Man kann dies als weiteren Hinweis auf ihre frühe Datierung werten,
da bis in die frühe Kaiserzeit Spiele vornehmlich von Privatleuten gegeben wur-
den. Der Name Kleymen›da« ist aus Kos ein weiteres Mal in einer Ehreninschrift
(EV 255) der Gerusie für den Kaiser Vitellius belegt, wo Segres Ergänzung Z. 3–6:
gymna|[siarxo]Ünto« Ley|[k›oy to]Ü Kleymen›|[da – -] zwar falsch ist, da die drei
Buchstaben des Praenomens, wie zu erwarten, als Abkürzung gekennzeichnet sind,
wiederum aber für gymna|[siarxo]Ünto« Ley(k›oy) | [Kossin›o]y Kleymen›|[da der
Platz nicht ausreicht, da links nur etwa 5–6 Buchstaben fehlen.

6 Selten wird bei Koern, die das römische Bürgerrecht erhalten haben, die Tribus
angegeben (s. zu Nr. 29); Ausnahmen machen selbstverständlich Stertinius Xenophon
(Tribus Kornhl›a, Segre, EV 219 Z. 1–2; EV 241 Z. 2; EV 221 usw.) sowie sein Ver-
wandter C. Iulius Antipater (Tribus Fab›a, Segre, EV 219 Z. 14) und sein Nachfolger
im Amt des Kaiserpriesters für Tiberius und Claudius, L. Nonius Aristodamus
(Kornh[l›a], Maiuri, NS 462 Z. 3). Die Tribus Falerna ist sonst nur noch einmal in
einer fragmentarischen Ehreninschrift bezeugt (Segre, EV 136).28

7 Cossinia Parmen›« (dieser griechische Name ist auch sonst auf Kos bezeugt,
LGPN I Parmen›« 3–8) ist nicht weiter bekannt. Auch alle anderen aus Kos bekannten
Cossiniae tragen griechische Namen: PH 286, Grabinschrift der Kossin›a Mo÷sh;
Maiuri, NS 650 (Segre, EV 5 b): Kosin›a Kalli|rfih; Maiuri, NS 628 Z. 8 (wo seine
Konjektur Kossin›< Diogw!noy«" überflüssig ist; auf dem Stein ist deutlich zu lesen:
Kossin›< Diogen›ll>).

Auf den Monumenten der Veranstalter von Gladiatorenspielen (editores muneris)
werden auch Frauen erwähnt; in der Regel sind es die Gattinnen der munerarii, fast
immer selbst Priesterinnen oder, wie im Falle der Aur. Sappho aus Kos, Oberprieste-
rinnen (PH 141; Robert 189 Nr. 185). Ein Oberpriester zusammen mit seiner Toch-
ter dagegen ist bisher nur einmal belegt, auf einer Inschrift aus Nikopolis am Istros
(Robert 100–101 Nr. 39; IGBulg II 660).

Zu beiden Seiten der Inschrift sind in flachem Relief je zwei Schilde und Helme dar-
gestellt. Sie geben allerdings keinen direkten Hinweis auf die Kategorie der an den
Spielen beteiligten Gladiatoren; nur dass es sich um Schwerbewaffnete (secutores)
handelte, steht fest. Beide Helme scheinen fast identisch und stellen den üblichen Typ
mit Wangen- und Nackenschutz dar. Die Schilde dagegen sind verschieden; links ein
langer ovaler Schild ohne umbo,29 rechts ein runder, kleinerer Schild.30

28 - - - - - Falwrn< | [- - - – fil]oswbaston | - - - -.
29 Vgl. Robert pl. XX 301; Hellenica III, pl. XIII; V, pl. X 2; Papapostolou (wie Anm. 15)

391 Abb. 32.
30 Hellenica III, pl. VIII und XI; V, pl. XI 2; VII, pl. XIX; VIII, pl. XXVII.
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Leider ist der archäologische Kontext der neuen Inschrift aus Kos nicht bekannt,
und die Frage, ob sie in einen öffentlichen oder einen sepulkralen Kontext («Gladia-
torenfriedhof») gehört, kann nicht beantwortet werden. Sein besonderes Interesse er-
hält das Monument durch sein frühes Datum, das sich aus der Schrift (v.a. P mit kür-
zerer rechten Haste; M mit schrägen Außenhasten; dagegen zeigen H, U und auch J
die auch später noch üblichen Formen), den Namen und dem Fehlen jeglichen Hin-
weises auf römische Magistrate als Veranstalter der Spiele ergibt; es dürfte zu den frü-
hen Denkmälern für Gladiatorenspiele aus dem griechischen Osten gehören. Diese
frühe Übernahme von «cette maladie venue de Rome» (Robert) ist besonders auffäl-
lig im Vergleich mit der Nachbarinsel Rhodos, wo die Abhaltung von Gladiatorenspie-
len gesetzlich verboten war, wofür die Stadt von Dion Chrysostomos gelobt wird.31

31. Basis einer Statue des M. Valerius Mesalla Potitus, Procos. Asiae zwischen 28 und
20 v. Chr.

Basis aus gelblichem porösem Marmor, liegend eingemauert (daher der rechte
Rand vom Estrich verdeckt) im Inneren der nordwestlichen Bastion im Kastro; voll-
ständig, 0,93 h., >0,62 breit. Schrift stark verwittert. BH 0,025; ZA 0,015. Von K. Hal-
lof im Mai 2007 entdeckt. Abb. 12.

a. c. 28–20 a. [Ç d»]mo« ãt›mase M»rkon
[O\a]lwrion Messˇlan PotÖt[on]
[$n]ù÷paton, tÌn YaytoÜ pˇtrv[na]
[k]aÏ e\ergwtan di@ progfinv[n]

5 [$]ret»« õneka kaÏ e\no›a« [t»«]
eå« aÉtfin.

Die Inschrift ist offenbar aufgrund der ungünstigen Beleuchtung im Inneren der Bas-
tion, wo nur ein schmaler Schlitz im Mauerwerk das Tageslicht hereinlässt, und des
verwitterten Zustandes weder von Herzog bei seiner Begehung des Kastros vom
3.–8. Mai 1900 (dokumentiert in seinem Tagebuch N aus dem Jahre 1900) noch später
entdeckt worden.

Sie gilt M. Valerius Messala Potitus (PIR1 V 94), cos. suff. 29 v. Chr., der in einer
stadtrömischen Inschrift (CIL VI 37075 [41061; ILS 8964]) als [procos.] Asiae bis be-
zeichnet wird. Als Statthalter war er bislang aus zwei kleinasiatischen Inschriften be-
kannt: aus Magnesia a. Sipylos (Lydien), TAM V 2, 1366 (OGI II 460): Ç dámo« | Mess-
ˇlan PotÖton $nù÷pa|ton, pˇtrvna kaÏ e\ergwthn | di@ progfinvn tá« pfilev«, und
aus Didyma (I.Didyma 147): Ç [d]ámo« [Ç Mil]hs›vn | Messˇlan PotÖton $nù÷pa-
ton, | tÌn pˇtrvna tá« pfilev« kaÏ e\er|gwthn $retá« õneken kaÏ [e]\no›a« tá« | eå«
aÉtfin. Die Inschrift aus Kos hat mit ersterer den Hinweis auf die prfigonoi, mit letz-
terer die Schlussformel $retá« … aÉtfin gemeinsam; von beiden unterscheidet sie

31 Dio Prus. 31, 121.
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sich beim Namen des Geehrten, indem sie erstmals Praenomen und Gentilnamen bie-
tet. Dies erledigt endgültig die Vermutung, der Procos. Asiae könnte identisch sein mit
dem aus einer Inschrift aus Klaros (SEG 37, 959) bekannten M’. Valerius Messala Po-
titus.32 Nichts dagegen trägt die neue Inschrift zur Frage nach dem Datum seiner
Statthalterschaft(en) bei, die B. Thomasson, Laterculi praesidum I 206 Nr. 6, in die
Jahre zwischen 28 und ca. 20 v. Chr. setzt.

32. Basis einer Statue der Asklepiospriesterin Minnis, zwischen 14 und 37 n. Chr.
Linker Teil eines Basisblockes aus grauem Marmor, 0,60 h., 0,51 b., 0,63 d. (so Segre,
Höhe und Breite übereinstimmend auch bei Herzog; dagegen Maiuri: 0,58 h., 0,50
b., 0,55 d.), vermauert im Kastro der Stadt Kos. Der Stein wurde «durante i lavori
di restauro del castello» entdeckt, konnte aber auch mit Hilfe der präziseren Angabe
bei Herzog («in der linken Mauer der Treppe, die von Norden zur zweiten höheren
Terrasse im Hof führt») von uns nicht wiedergefunden werden. Dagegen wurde bei
Inventarisierungsarbeiten im sog. Hafenviertel und auf der Agora unter Leitung von
G. Rocco und M. Livadiotti die linke obere Ecke entdeckt (jetzt im Neuen Maga-
zin der Ephorie, Inv. E 528). Durch Schenkung gelangte die bislang unbekannte rechte
obere Ecke der Basis in das Museum und befindet sich jetzt im Neuen Magazin der
Ephorie (inv. E 528): oben glatt, rechts fein scharriert; hinten, unten, links gebrochen,
0,345 h., 0,22 b., 0,58 d. BH 0,02; ZA 0,015. Abb. 13–14.

Die linke Seite (Fragment a) wurde ediert von Maiuri, NS 460 (mit Zeichnung)
und von Segre, EV 226 (ohne Photo; es ist nicht sicher, ob Segre die Inschrift selbst
gesehen hat). Beiden unbekannt blieb Herzogs Abschrift vom 4. Mai 1900 (Tage-
buch I, Nr. N 20), aus der Pugliese Carratelli im Jahre 1994 Lesung und Ergän-
zung der ersten sechs Zeilen mitteilte.33 Weitere Ergänzungsvorschläge stammen von
K. Buraselis (Z. 2–3) und A. Wilhelm (zu Z. 8–13).34

a. 14–37 p. Ç d»mo« vac. vacat 0,08
a $nwùhken Minn›da Pra˛loy g[ynaÖka] dÍ Nikagfira b

toÜ E\dˇmoy, filopˇtrido«, dˇ[moy yÅo]Ü, ûrvo«,
filoka›saro«, Åwrian [sklapio[Ü kaÏ ^°g›]a« kaÏ

5 #Hpifina« v kaÏ R̂wa« kaÏ DyØde[ka Ueâ]n kaÏ DiÌ«
Poliwv« v kaÏ [ùˇna« Poliˇ[do« ka]Ï Tiber›oy
Ka›saro«, Åerate÷sasan dÍ [pfi[llvn]o« Dal›oy
kaÏ [pfillvno« Karne›oy, v ti[maùeÖsa]n ÉpÌ toÜ
dˇmoy taÖ« meg›stai« tima[Ö« kaÏ dvre]aÖ«, tetei-

32 Vgl. die von P. Herrmann im Kommentar zu TAM V 2, 1366 zusammengefasste Diskus-
sion dieser Frage; zu R. Syme, JRS 45, 1955, 156 kommt jetzt hinzu J.-L. Ferrary, Chiron 30,
2000, 190.

33 In: Studi in onore di M. Gigante, 1994, 545 (danach SEG 44, 695).
34 A. Wilhelm, AM 51, 1926, 9–10 [= Kl. Schriften II 3, 643–644]; Buraselis, Kos 89–90

(SEG 50, 768 bis).
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10 mamwnan dÍ kaÏ ÉpÌ toÜ s[ystˇmato«] t[ân vac.]
presbytwrvn timaÖ« marm[ar›nai« $ret»« õneka]
kaÏ svfros÷na« kaÏ t»« eå« [toŒ« ùeoŒ« pˇnta«]
e\seb›a« kaÏ t»« perÏ tÌn [d»mon ãn p»sin]

kalok$gaù›[a«].

Fr. b probantur quae suppl. 1–3. 6. 8 Herzog, 4–5. 10 Maiuri, 7 Segre || 8 te[timamwnan dÍ
Wilhelm, Segre || 9 suppl. Hallof; tima[Ö« kaÏ eåkfini xalkÕ Wilhelm, Segre || 9–10 te|ti-
mamwnan errore Segre || 10–11 legit et suppl. Hallof; toÜ dˇ[moy toÜ - -] | IRE

_
°RLIVN

Herzog; 11 in. verbum erasum esse suspicantes toÜ Se[bastoÜ Ka›saro«] | ·taÖ« meg›stai«¯
timaÖ« suppl. Maiuri, toÜ Se[bastoÜ Ka›saro« ·te]|timamwnan¯ (per dittographiam) Segre,
toÜ Se[bastoÜ A\tokrˇtoro«] | ·DometianoÜ¯ Wilhelm || 11 mar[mar›nai« suppl. Wilhelm ||
12 [eå« toŒ« ùeoŒ«] Maiuri, pˇnta« addidit Wilhelm || 13 fin. ãn p»sin (e. g. Wilhelm) refu-
tavit Segre.

«Das Volk hat geehrt Minnis T. d. Praylos, die Gattin des Nikagoras S. d. Eudamos,
Freundes des Vaterlandes, Ehrensohns des Volkes, Heros’, Freundes des Kaisers; Pries-
terin des Asklepios und der Hygieia und der Epione und der Rhea und der Zwölfgötter
und des Zeus Polieus und der Athena Polias und des Ti. Caesar, frühere Priesterin des
Apollon von Delos und des Apollon Karneios, geehrt vom Volk mit den größten Eh-
rungen und Privilegien, geehrt auch von der Körperschaft der ‹Ältesten› mit Marmor-
statuen ihrer Tugend wegen und Verständigkeit und Frömmigkeit gegenüber allen
Göttern und insgesamt ihrer Verdienste um das Volk.»

Herzog hatte in dem Gatten der Minnis den Apollonpriester des Jahres 9 n. Chr. Ni-
kagfira« E\dˇmoy vermutet,35 wie sich nun zeigt, völlig zu Recht. In der Tat kehren die
aus einer Weihung aus Halasarna für ihn (Herzog, KFF 212) als filopˇtridi, dˇmoy
yÅâi, ûrv=, filoka›sari bekannten Ehrentitel in derselben Reihenfolge auch in der
Ehreninschrift aus Kos wieder. 6Hrv« bezeichnet hier keineswegs einen Verstorbenen,
sondern ist «as a term of public distinction» einigen Mitgliedern der bedeutendsten
Familien von Kos beigelegt worden; vgl. Buraselis, Kos 55–58. 109–110.

Mit Hilfe des neuen Fragmentes lässt sich nun auch die Inschrift sicher datieren.
Wilhelms abwegiger Versuch, in dem von Maiuri als Rasur bezeichneten Anfang
von Z. 11 den Namen des Kaisers Domitian zu ergänzen, ist bereits von Segre zu-
rückgewiesen worden, sein Ansatz («dell’epoca claudia») wiederum von Buraselis
unter Hinweis auf den in Z. 6 und Z. 10 ergänzten Namen des Augustus Caesar.36 In
Wahrheit sind aber Z. 10–11 ganz anders zu lesen: nach den Ehrungen «mit den
höchsten Ehren und Privilegien» durch das Volk von Kos (Z. 8–9) sind weitere «Eh-

35 Herzog, Sb Berlin 1901, 483–486 Nr. 4 (Syll.3 793), zu Nr. 36. Das Jahr des Beschlusses
über die Aufzeichnung der jährlich amtierenden Priester steht nur ungefähr fest, ebenso wie das
Jahr, mit dem die Liste selbst begann. Wir folgen F. Hiller v. Gaertringen (Syll.3), der Her-
zogs Ansatz (Beginn der Liste kurz nach der Schlacht bei Aktium) auf das Jahr 27 v. Chr. präzi-
sierte, ohne zu verkennen, dass die Argumente hierfür nicht sehr stark sind.

36 Buraselis, Kos 90 Anm. 119, mit zwei Belegen für SebastÌ« KaÖsar in Inschriften aus Kos.
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Abb. 13

Abb. 14
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rungen» durch die Körperschaft der Ältesten genannt, d.h. durch die Gerusie von Kos.
Bereits Paton hatte zu Z. 11–13 der Ehreninschrift PH 119 aus julisch-claudischer
Zeit:37 kaÏ di@ t@n ã« | tÌ s÷stama filofros÷|nan notiert: s÷sthma tân presbytwrvn
or geroys›a, und ebenso ist in dem Fragment eines Dekretes der Gerusie (Segre,
ED 74, Z. 21–22) von [presby]|twrvn gnØ[ma] die Rede. Dass hier unter timaÖ«
marmar›nai« ganz konkret Ehrenstatuen zu verstehen sind, hat Wilhelm richtig ge-
sehen.38

Auch das Priestertum der Minnis ist nicht das des SebastoÜ] Ka›saro« (Augus-
tus), wie bisher ergänzt wurde, sondern des Tiber›oy | Ka›saro«, wie bereits von
Herzog vermutet. Die Inschrift gehört also in die Zeit des Kaisers Tiberius (14–37
n. Chr.), und dies stimmt zu dem Jahr 9 n. Chr., in welchem Nikagoras in Halasarna als
Priester des Apollon fungierte. Priestertümer für Kaiser werden in Ehreninschriften
regelmäßig erwähnt. So war L. Nonius Aristodamos auf Lebenszeit Priester des Tibe-
rius sowie des Divus Claudius (Maiuri, NS 462, Z. 8–10: Åwrea ãpÏ b›oy Tiber›|oy
Ka›saro« SebastoÜ kaÏ Tiber›oy Klayd›oy Ka›saro« GermanikoÜ SebastoÜ ùe|oÜ),
ebenso ein namentlich nicht bekannter Mann (Segre, EV 134, Z. 2–3: Åwre]a Tiber›oy
Ka›saro« SebastoÜ y[Å|oÜ SebastoÜ).

Diese Datierung wirft leider kein neues Licht auf die Frage, ob der genannte Nika-
goras identisch sein könnte mit Ti. Claudius Nicagoras Iulianus, der in mehreren
koischen Inschriften genannt ist und dessen prominente Familie zu der des C. Sterti-
nius Xenophon in Beziehung stand.39 Wenn jetzt klar ist, dass Nikagoras’ Frau Minnis
unter Tiberius und nicht schon unter Augustus reüssierte, wäre es zwar schwer zu er-
klären, wieso nicht dieser, sondern erst Claudius den Mann mit dem Bürgerrecht be-
lohnte, und dies erst im vorgerückten Alter (frühestens 32 Jahre nach seiner Priester-
schaft in Halasarna); aber immerhin erscheint dies nicht unmöglich. Die Alternative
wäre, mit Buraselis in dem Priester Nikagoras und Ti. Claudius Nicagoras Iulianus
Großvater und Enkel zu erblicken.

33. Ehreninschrift aus der Zeit des Kaisers Claudius, vielleicht kurz nach 47 n. Chr.
Basisblock aus weißem Marmor, nur rechts vollständig, 0,18 h., 0,57 b., 0,52 d. Die
Inschrift war eingemauert in den Mauern eines Wasserbehälters aus türkischer Zeit
im Park th« 25h« Mart›oy in der Stadt Kos; jetzt befindet sie sich im Neuen Magazin
der Ephorie (inv. E 233). BH 0,015–0,025, mit Apices; ZA 0,007–0,008. Abb. 15.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
s. I1 a. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - N- -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -. I tân forikâ[n]
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -.a te a\tái tái

37 Zuletzt Segre, EV 216, der versehentlich ein jetzt abgesprungenes kleines Bruchstück mit
den Anfängen von Z. 1–4 separat unter EV 15 ediert hat.

38 Weitere Beispiele bei Robert, Hellenica VI, 49; P. Herrmann zu TAM V 2, 1266 Z. 11.
39 Ausführlich behandelt von Buraselis, Kos 82–89.
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - kaÏ $syl›an toÜ te
5 [ÅeroÜ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - kaÏ] toÜ tân Sebastân na[oÜ]

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - tÎn $pokatˇstasin toÜ tá«
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - o« tetrapØloy kaÏ tân sŒn a\toÖ«
[- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $ndriˇ]ntvn perÏ tÌ ÅerÌn toÜ [sklhpioÜ
[- - - - - - - - - - - - - - - -tân k]a[t]@ pfilin dhmos›vn örgvn diefùarmw–

10 [nvn - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - m]eg›sta« $pfi te tân ùeân Sebastân
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - sitodos›a« te kaÏ ãj/- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - oy« kaÏ prosk‹nion - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10 dvre@« m]eg›sta« Schuler.

Da ein finites Verb fehlt, bleibt die Gesamtstruktur der Inschrift unklar.
Die Buchstabenformen sind die der frühen Kaiserzeit. Ein Terminus post quem er-

gibt sich aus Z. 5 toÜ tân Sebastân na[oÜ]; der Plural weist frühestens in die Regie-
rungszeit des Claudius (41–54).40 In diese führt auch die Erwähnung des Vierge-
spanns (tetrapØloy, Z. 7), insofern einer der wenigen Belege für dieses Wort sich
eben in einem Brief des Kaisers Claudius findet, in dem er den Einwohnern von Alex-
andria die Errichtung von Viergespannen erlaubt (Oliver, Greek Constitutions 19,
aus dem Jahr 41 n. Chr., Z. 45: tân dÍ tetrapØlvn $nastˇse[i]« !„« perÏ t@«
eås"bol@« tá« xØra« $fidrÜsw moi bo÷lesùai synxvrâi, ‹Ich erlaube euch die Errich-
tung der Viergespanne, die ihr rings um die Eingänge eures Landes mir aufstellen
wollt›.41 Der Kontext der Inschrift aus Kos ist freilich ein anderer: hier geht es um Res-
taurierung ($pokatˇstasi«) und um zerstörte öffentliche Bauten (dhmfisia örga).
Die Ursache für diese Zerstörungen lässt sich nur erraten, am nächsten liegt die An-
nahme eines Erdbebens,42 und zwar, falls dies zutrifft, wohl das des Jahres 47 n. Chr.,
das viele Städte an der Küste Ioniens betraf.43

40 Vgl. die Ehreninschrift für Stertinius Xenophon (Segre, EV 219), Z. 5–7 Åerwa di@ b›oy
tân Sebastâ[n] | kaÏ Tiber›oy Klayd›oy Ka›saro« SebastoÜ G[er]|manikoÜ a\tokrˇtoro«.
Demgemäß haben wir Z. 11 der neuen Inschrift ergänzt.

41 Beim Eintritt in die Provinz, d.h. an der Grenze zu Lybien, am Pharos und in Pelusium. Zu
den Wagenmonumenten der Kaiser vgl. P. Schollmeyer, Antike Gespanndenkmäler, 2001,
152–168.

42 Weniger plausibel erscheint die Vermutung, die Zerstörungen könnten im Gefolge der im
Brief des Kaisers aus dem Jahre 48 erwähnten stˇsi« (Nr. 25, Z. 78) entstanden sein.

43 Vgl. Chr. Habicht, GGA 213, 1960, 163; L. Robert, BCH 102, 1978, 401 (= Documents
d’Asie Mineure, 1987, 97). In Samos bezeugen zwei Bauinschriften die Wiedererrichtung des
Gymnasiums und des Tempels für Liber Pater durch Claudius (IG XII 6, 1, 482–483). – Für Kos
ist freilich dieses Erdbeben bisher nicht in den Quellen bezeugt, wohl aber das von 6 v. Chr. (Hie-
ron. bei Euseb. Chron. 2, 145 ed. Schöne: in insula Coo terrae motu plurima conciderunt).
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Zeilenkommentar
1 In einem nach Kos verschleppten Bruchstück einer Inschrift aus Halikarnassos

(Segre, ED 192)44 aus der Zeit nach dem 1. Mithridatischen Krieg ist die Rede von fi-
nanziellen Belastungen für die Stadt; hier heißt es in unklarem Zusammenhang Z. 29:
$pÌ tân forikâ[n].

4 Die Asylie des Asklepieions ist bekanntlich vom Senat im Jahre 23 n. Chr. ver-
handelt und bestätigt worden (Tac. ann. 4, 14; ein Fragment mit dem entsprechenden
Senatsbeschluss ist in Samos gefunden worden, IG XII 6, 1, 163).

6–10 Der von vier Pferden gezogene Wagen (´rma tetrˇpvlon) gehörte mehreren
Personen, wie Z. 7 a\toÖ«, darunter einer weiblichen, wie Z. 6 tá« beweist. Unter der
Annahme, dass ´rma, $ndriˇnte« und dhmfisia örga gleichermaßen von einem Erd-
beben in Mitleidenschaft gezogen waren, könnte der Textzusammenhang wie folgt re-
konstruiert werden:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - tÎn $pokatˇstasin toÜ tá«
[te N›kh« kaÏ toÜ SebastoÜ ´rmat]o« tetrapØloy kaÏ tân sŒn a\toÖ«
[ÉpÌ seismoÜ beblhmmwnvn $ndriˇ]ntvn perÏ tÌ ÅerÌn toÜ [sklhpioÜ
[kaÏ tÎn ãpanfirùvsin tân k]a[t]@ pfilin dhmos›vn örgvn diefùarmw-

10 [nvn ÉpÌ toÜ seismoÜ
«die Wiederherstellung des von vier Pferden gezogenen Wagens der Victoria und des
Kaisers und der zusammen mit ihnen von dem Erdbeben umgeworfenen Statuen im
Umkreis des Heiligtums des Asklepios und die Wiedererrichtung der öffentlichen Ge-
bäude in der Stadt, die durch das Erdbeben beschädigt waren …»

9 Vgl. FdXanthos VII: Inscriptions d’époque impériale du Létôon, 31–32 Nr. 14
Z. 3–5 t@] örga É[pÌ toÜ seis]moÜ [diefùarmwna $po]k[atwsthsen toÖ« pol›tai«;
Anm. 144 bringt Belege für die Verwendung von örga = «Gebäude».

10–11 Erwähnt werden Getreidespenden der früheren vergöttlichten Kaiser (Au-
gustus und Tiberius) sowie, wenn Z. 11 [kaÏ Tiber›oy Klayd›oy Ka›saro«] richtig er-
gänzt sein sollte, des Claudius. Am Schluss von Z. 11 vielleicht ãja[gvgÎn toÜ s›toy.

34. Basis einer Statue des Sex. Iulius Frontinus, Procos. Asiae 84/5 n. Chr.
Oberer Teil einer Rundbasis aus weißem Marmor, unten gebrochen, oben geglättet,
am Rand bestoßen, 0,30 h., Dm. 0,56. Gefunden im Jahre 2006 in den Fundamenten
eines Wohnhauses in der Nähe der antiken Agora, jetzt im Neuen Magazin der Epho-
rie (inv. E 527). BH 0,023–0,028 (r, f 0,035); ZA 0,013. Abb. 16.

44 Mit einem sicher dazugehörigen Fragment aus Halikarnassos, jetzt in London (GIBM IV
893), neu ediert von F. Canali de Rossi, ISE III 172.



236 Dimitris Bosnakis – Klaus Hallof

a. 84/5 p.? 4 boyl@ kaÏ Ç d[»mo« $nw]-
ùhkan Swjton #Io[÷li]-
on FronteÖnon
$nù÷paton, tÌn

5 e\ergwtan.

Der Name des Frontinus ist in Rasur geschrieben. Offenbar wurde die ältere Basis
eines seiner Vorgänger wiederverwendet.

Für Sex. Iulius Frontinus (PIR2 I 322), dem besonders durch sein Werk über die
Wasserleitungen Roms bekannten Fachschriftsteller und Politiker, cos. II im Jahre 98,
cos. III ord. im Jahre 100, ist die Statthalterschaft in der Provinz Asia durch zwei mo-
numentale Inschriften auf den Stadttoren der phrygischen Städte Laodikeia und Hie-
rapolis bezeugt,45 ferner durch Münzen aus Smyrna (RPC II 1012–1014), die unter
seinem Prokonsulat geprägt worden sind. Die Basis aus Kos ist der erste Beleg für ein
Standbild des Frontinus in der Provinz Asia. Die lapidare Inschrift kann freilich nichts
zu der vieldiskutierten Frage nach seinem Amtsjahr beitragen.46

35. Stiftung eines Rosenfestes, 3. Jh. n. Chr.
Dicke Stele aus weißem Marmor, die in Zweitverwendung, trapezförmig zugerichtet
(wodurch die Inschrift etwas aus der Mitte geriet), als Basis eines Pfeilers diente, 0,18
h., 0,475 (oben) – 0,60 b., 0,135 (oben) – 0,195 d.; auf der Oberseite sind die zwei Dü-
bel mit den dazugehörigen Kanälen für den Bleiverguss erhalten. Die Inschrift wurde
1991 in einer Grabung im östlichen Teil der Stadt Kos entdeckt (Grundstück Mon‹«
Panorm›th) und war in einem Häuserkomplex aus der Spätantike verbaut; sie befin-
det sich jetzt im Neuen Magazin der Ephorie (inv. E 98). BH 0,015; ZA 0,005. Abb. 17.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
s. III p. nemht@« ãpÏ t@ mnhmeÖa a\tân toÖ« Tyxe›-

oi« ®fida prosfwronta!«"· tân dÍ $nierØse-
vn $nt›grafa $pe!t"wùh eå« tÌ xrevfylˇki-
on $rxeÖon, tÎn dÍ $niwrvsin kaÏ t@ dapa-

5 n‹mata pˇnta ãk tân åd›vn poihsamw-
noy toÜ E\fros÷noy· vacat

45 IK 49 (Laodikeia am Lykos I), 24 (SEG 46, 1672; AE 1969–70, 593), mit der älteren Litera-
tur. Frontin wird hier genannt als Swjto« #Io÷lio« FrontÖno« $nù÷pato«.

46 Vgl. G. Petzl zu IK 24, 1 (Smyrna II 1), 731; W. Eck, Chiron 13, 1983, 208, der für 84/5 ar-
gumentiert.
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Abb. 15

Abb. 16
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2 TAETVN lap. || 3 APEGEUH lap.

«- - - die ‹Verteiler›, die zu ihrem Angedenken an den Tycheia Rosen darbringen. Von
den (Urkunden der) Stiftungen sollen Abschriften hinterlegt werden in das Urkun-
den-Archiv; die Weihung (der Stele) und alle Kosten hat aus seinem Privatvermögen
bestritten der (oben bereits genannte) Euphrosynos.»

Mit dem Begriff ®fida ist ein Fest bezeichnet, das in lateinischen Texten seit dem 1. Jh.
n. Chr. als rosalia oder rosatio bekannt ist. Dieses Fest ist sehr populär geblieben, bis in
die byzantinische Zeit; noch heute wird in manchen Gegenden Griechenlands für den
Tag des jährlichen Totenkultes das Wort rousaliou gesagt. Zu dem Fest gehörten Opfer,
Festmahle und vor allem das Schmücken der Gräber mit Rosen. Die Zeit der Feier
richtete sich nach der Rosenblüte; Daten zwischen dem 11. Mai und dem 15. Juli sind
überliefert. Die Mittel für den Kauf der Speisen und der Blumen wurden oft durch Tes-
tament oder durch eine Stiftung zur Verfügung gestellt, und dieser Fall liegt hier vor.

Die das Rosenfest betreffenden Inschriften wurden vor kurzem von Chr. Kokki-
nia zusammenfassend untersucht.47 Zu den 16 ihr bekannten griechischen Inschrif-
ten sind fünf weitere hinzuzufügen: aus Ephesos (IK 16 [Ephesos VI] 2112 u. 2119),
aus Alexandria Troas (SEG 46, 1555), Thrakien (SEG 47, 1107) und diese aus Kos.

Die Schmückung der Gräber der Verstorbenen mit Blumen und Kränzen war
auch im griechischen Totenkult nicht unbekannt. Die Verwendung von Rosen ge-
wann freilich an Bedeutung durch den Einfluss der lateinischen rosalia. Allerdings
muss nicht jede Erwähnung von Rosenopfern in griechischen Inschriften mit dem
römischen Rosenfest im Zusammenhang stehen. Andererseits war eben auch mög-
lich, die individuelle Gedenkfeier für den Toten, die meist natürlich am Geburtstag
oder anlässlich eines anderen Festes stattfand, mit dem Rosenfest zu verbinden, wo
dies sich anbot. In der Inschrift aus Kos sollen die Rosenopfer während der Tycheia
stattfinden.

Zeilenkommentar
1 Zu nemht‹« vgl. IK 15 (Ephesos V), 1604 Z. 4 mit den Bemerkungen von J. Keil:

«einer, der das Privilegium hatte, an regelmäßigen Geldverteilungen dieser Korpora-
tion teilzunehmen»48 bzw. R. Merkelbach: «eher derjenige, der die Verteilung durch-
führte». Das Wort ist selten; in der neuen Inschrift erscheint es im Plural und bezeichnet
wohl mehr diejenigen, die die Stiftungsgelder satzungsgemäß auszugeben hatten.

Tycheia sind bisher nur aus Lampsakos bekannt, IK 6, 13 Z. 6 (frühe Kaiserzeit); das
ist auffallend, da der Kult der (Agathe) Tyche bereits im Hellenismus weit verbreitet
war.49 In Kos selbst wurde im 1. Jh. v. Chr. eine Sonnenuhr an Tycha Agatha und Aga-

47 Chr. Kokkinia, MH 56, 1999, 204–221.
48 ÖJh 11, 1908, 105 Anm. 12.
49 M. P. Nilsson, Geschichte der griechischen Religion II2, 1961, 207–209; W. Günther,

Chiron 25, 1995, 50 mit Anm. 39.
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thos Daimon geweiht (PH 57); möglicherweise hat es ein Priestertum der Agatha Ty-
cha gegeben, doch lässt die Inschrift Segre, ED 112 aus dem frühen 2. Jh. v. Chr. keine
näheren Aussagen zu.

2–3 $niwrvsi« hat hier, wie der Plural zeigt, die Bedeutung «Stiftung», wie auch in
der Inschrift Segre, ED 142 (1. Jh. n. Chr.), in der eine Åer@ kaÏ e\sebÎ« $niwrvsi« von
20000 Denaren dokumentiert ist.50

3 Ein Ç dÍ ãpÏ toÜ xreofylak›oy d[amfisio« ist aus der Inschrift Segre, ED 121 Z. 6
bekannt. Eine unedierte, sehr fragmentarische Inschrift aus dem 1. Jh. v./n. Chr.
scheint sich mit dem Archivwesen der Stadt zu befassen. – Der Ausdruck $rxeÖon
xrevfylˇkion steht in IK 23 (Smyrna I), 238b Z. 11 (Kaiserzeit).

4 Im Gegensatz zu Z. 2–3 bedeutet $niwrvsi« hier die Weihung des Monuments mit
dem Text der Stiftungsurkunde.

6 Der Artikel toÜ beweist, dass Euphrosynos im verlorenen Anfang der Inschrift be-
reits genannt war.

Der Name des Euphrosynos, der auf Kos freilich auch sonst gut bezeugt ist, und das
Wort $niwrvsi« begegnen auch in einer weiteren Inschrift aus Kos, die bereits im
19. Jh. auf die Insel Syme verschleppt worden ist, wo sie von Paton (PH 129) und im
Jahre 1963 von W. Peek im Hof eines Hauses gesehen wurde.51 Beider Abklatsche be-
finden sich im Archiv der IG in Berlin (Abb. 18). Die Inschrift lautet:

- - - - - - - - - - - - - - - -
s. III p. ökgono« dÍ M(ˇrkoy) A\r(hl›oy) [.]E[.]EII IILII

[lejˇndroy trag8doÜ paradfi-
joy periodone›koy, monarx‹sa«
toÜ te stfilo[y ka]Ï tân nayph-

5 gân tˆ a\tˆ ötei ãpifanâ« diˇ
te oúnvn ùwsevn kaÏ di@ ãpidfise-
o« $rgyr›[v]n· $niwrvsin poi‹-
santo« toÜ ùe›oy a\toÜ A\r(hl›oy)
E\fros÷noy b2 X– xeil›vn, ´t[i]-

10 na łriùm‹santo paraxráma
tˆ filtˇt8 a\toÜ ãpimelh-
tÕ [M. A\r. Z]Øpyro« E\meri- - -
- - - - - - - - - - - - - - - –

1 fin. -ein›oy? || 11–12 tø filtˇtv a\toÜ ãpimelh|t[@ Paton, corr. Herzog || 12 suppl. Hal-
lof.

50 B. Laum, Stiftungen in der griechischen und römischen Anitike I, 1914, 125 verweist für
den Gebrauch von $niwrvsi« zur Bezeichnung des Stiftungsaktes auf IG XI 1, 278.

51 W. Peek, Inschriften von den Dorischen Inseln, AbhLeipzig 62, 1969/1, S. 13.
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Abb. 17

Abb. 18
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«- - - Enkel des M. Aur. - - – Alexandros, des außergewöhnlichen Tragöden und Siegers
in den großen Spielen; Alleinverantwortlicher52 für die Flotte und die Werftarbeiter in
ein und demselben Jahr in großzügiger Weise durch die Bereitstellung von Wein und
die Schenkung von Geldern – sein Onkel Aur. Euphrosynos II. hat ausgeführt die Stif-
tung der eintausend (Denare), die sofort ausbezahlt wurden seinem treuesten Verwal-
ter, [M. Aur.?] Zopyros - - -.»

Für die Zusammengehörigkeit der beiden Inschriften sprechen die, wie die Abklat-
sche lehren, identischen Buchstabenformen aus der Mitte des 3. Jh. n. Chr.53 (aller-
dings ist die Schrift in PH 129 mit 1,2–1,4 cm etwas kleiner) und die beidesmalige
Erwähnung des (Aur.) Euphrosynos als Ausführender der Stiftung. Dagegen spricht
zunächst der materielle Befund, den D. Bosnakis bei einer erneuten Besichtigung
im Jahre 2004 feststellen konnte: bei der Inschrift aus Syme handelt es sich um
eine oben und unten gebrochene Stele, 0,25–0,26 m hoch, die mit 0,35–0,36 wesent-
lich schmaler und mit 0,057–0,074 viel dünner als die neue Basis ist. Die Platte war
ursprünglich von einem Rahmen umgeben, von dem nur noch links das Profil erhal-
ten ist; ein Loch in Z. 4 bezeugt die Verwendung als Brunneneinfassung in jüngerer
Zeit.

Hält man an der Zusammengehörigkeit der beiden Texte fest, dann sieht man sich
zu der Annahme gezwungen, dass es sich ursprünglich um ein mehrteiliges Monu-
ment gehandelt habe, eben um eine Tafel und die zugehörige Basis, in die sie einge-
lassen war und die den Schluss der Stiftungsurkunde trug. Die auf der Oberseite der
Basis vorhandenen Dübellöcher stammen daher vielleicht noch von der ursprüng-
lichen Verzapfung, und die Umarbeitung des unteren Stückes zu einer Pfeilerbasis
konnte man mit geringem Aufwand sekundär bewerkstelligen. Die beiden Inschrif-
ten, zusammengenommen, belegen zunächst die Stiftung eines Mannes aus dem
Kreis der städtischen Honoratioren von Kos in Höhe von 1000 Denaren. Eine zweite
Stiftung (desselben Mannes?) lässt sich aus dem Plural $nierØsei« erschließen; sie
galt dem Totengedächtnis mehrerer Personen (Stifter und Gattin? Stifter und seine
Vorfahren?). Unklar bleibt, ob es sich dabei um testamentarische Stiftungen handelt
und ob der Tod des Stifters die Ursache dafür war, dass die Ausführung dem Oheim
(ùeÖo«) Aur. Euphrosynos anvertraut wurde. Letzterer hat schließlich aus seinem

52 Zum Ausdruck monarx‹sa«, der hier nicht das (eponyme) Amt des mfinarxo« bezeichnet,
sondern im Sinn von «holding sole charge of» die alleinige Verantwortlichkeit für Schiffe und
Werften, die wohl üblicherweise in der Hand eines Kollegiums lag, vgl. Sherwin-White 196
Anm. 123. Bei der Flotte handelt es sich sicher nicht um militärische Einheiten.

53 Die Datierung ergibt sich daraus, dass bereits der Großvater des Stifters die Namen M. Aur.
gemäß der Constitutio Antoniniana von 212 trägt. Dieser Tragöde und Sieger in den großen
Spielen ist sonst nicht bekannt (I. E. Stefanis, DionysiakoÏ texnÖtai, 1988, Nr. 106).
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eigenen Vermögen alle Kosten, namentlich für die Weihung der Inschrift, über-
nommen.
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